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Sehr geehrter Herr Präsident! 

Der Abgeordnete zum Nationalrat Christian Hafenecker, MA hat am 9. Mai 2025 unter der 

Nr. 2293/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend „Unerklärliche 

Personalentscheidungen im Innenministerium“ gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

Zu den Fragen 1 bis 3, 5 und 6: 

• Welche Funktion innerhalb Ihres Ressorts übt Hannes Fellner aktuell aus? 

a. Welchen spezifischen Aufgaben geht Hannes Fellner innerhalb seiner neuen 

Position nach? 

b. Auf welchen fachlichen Grundlagen wird Hannes Fellner nun in seiner neuen 

Abteilung eingesetzt und welche konkreten Sondereinsätze soll dieser bearbeiten? 

c. Welche offizielle Stellenbeschreibung existiert für Hannes Fellners neue Position? 

d. Warum wurde Hannes Fellner trotz Ermittlungen der WKStA gegen ihn befördert? 

• Ist die Stelle, die Hannes Fellner aktuell belegt, öffentlich ausgeschrieben worden? 

a. Wenn ja, wo und wann? 

b. Wenn nein, wieso nicht? 

• Hat sich Hannes Fellner für seine neue Stelle beworben oder ist er versetzt worden? 

a. Wenn er versetzt wurde, wer hat diese Versetzung angeordnet? 

i. Mit welcher Begründung wurde diese Versetzung angeordnet? 
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ii. Weswegen wurde Hannes Fellner in eine Position gesetzt, die im direkten Umfeld 

von Michael Takacs ist? 

b. Welche Gremien oder Entscheidungsträger in Ihrem Ressort haben der Versetzung 

zugestimmt? 

c. Liegen schriftliche Protokolle oder Beschlüsse vor, die eine dienstliche 

Rechtfertigung für diese Personalmaßnahme dokumentieren? 

• Welche fachspezifischen Aus- oder Weiterbildungen, insbesondere für Sondereinsätze, 

sind für die neue Stelle von Hannes Fellner notwendig? 

a. Welche dieser Anforderungen erfüllt Hannes Fellner? 

i. Welche dieser Aus- und/oder Weiterbildungen hat Hannes Fellner in den letzten 

3 Jahren absolviert? 

• In was für einem genauen Dienstverhältnis befindet sich Hannes Fellner mit Ihrem 

Ressort? 

a. Ist die Versetzung mit einer Beförderung oder eine Änderung der Gehalts- 

und/oder Besoldungsstufe einhergegangen? 

Von einer Beantwortung der Fragen muss auf Grund des verfassungsrechtlich 

gewährleisteten Rechtes auf Datenschutz (§ 1 Datenschutzgesetz) Abstand genommen 

werden. 

Zur Frage 4: 

• Welche internen Leitlinien regeln Auskunftspflichten gegenüber der Öffentlichkeit in 

Fällen, in denen Beamte selbst zu Beschuldigten und/oder Zeugen werden?  

Das Vorgehen bei der Bearbeitung und Erledigung von Auskunftsbegehren gemäß Art. 20 

Abs. 4 B-VG und § 1 Abs. 1 des Auskunftspflichtgesetzes (AuskPflG) im Wirkungsbereich 

des Bundesministeriums für Inneres ist in einem Durchführungserlass geregelt. Darüber 

hinaus ist das verfassungsrechtlich gewährleistete Recht auf Datenschutz (§ 1 

Datenschutzgesetz) bzw. die Verpflichtung zur Amtsverschwiegenheit (Art. 20 Abs. 3 B-VG) 

zu beachten.  

Zur Frage 7: 

• Welche rechtlichen oder verwaltungsinterne Wege stehen anderen Beamten oder 

Betroffenen offen, um die Versetzung anzufechten oder überprüfen zu lassen?   

a. Wurden solche Rechtsmittel im Fall Hannes Fellner bereits geprüft oder gar 

eingelegt? 
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Von jeder Mitbewerberin bzw. jedem Mitbewerber, die glaubhaft machen kann, bei der 

Auswahl nach den Bestimmungen des Bundesgleichbehandlungsgesetzes (B-GlBG) 

diskriminiert worden zu sein, kann über Antrag ein Verfahren nach dem B-GlBG eingeleitet 

werden. Ein solches wurde im Kontext der gegenständlichen Funktion nicht eingeleitet.  

 

 

Gerhard Karner 
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